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Anlage 1 
 


Flurstücksliste  
Trinkwasserschutzgebiet (TWSG)  


Lückendorf 
Reg.-Nr: T – 5361703 


TWSG - Zonen 1 
Gemeinde Gemarkung betroffene Flurstücke 
Oybin Lückendorf 33/1, 33/3, 33/6, 396/2 
 


TWSG - Zone 2 
Gemeinde Gemarkung betroffene Flurstücke 
Oybin Lückendorf 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 33/1, 


33/3, 33/5, 33/6, 34/1, 34/2, 
35/a, 36, 396/2, 407/7, 
412/1, 412/10, 412/11, 
412/20, 412/21, 412/23, 
412/9, 567 


 


TWSG - Zone 3 
Gemeinde Gemarkung betroffene Flurstücke 
Oybin Oybin 413/23, 426/9 
Oybin Lückendorf 1/b, 1/a, 2/b, 2/3, 2/2, 2/1, 


3/4, 3/3, 3/1, 5/2, 5/1, 6/c, 
7/5, 7/4, 8/4, 8/3, 8/1, 11, 
12/a, 13/2, 14/c, 14, 16/2, 
16/1, 17, 18/a, 19, 20/a, 
21/2, 21/1, 23, 24/3, 24/2, 
24/1, 25/3, 25/2, 26, 27, 
28/2, 28/1, 31, 33/6, 33/5, 
36, 38/1, 39/c, 39/7, 39/6, 
39/5, 39/2, 40/1, 41/b, 43/2, 
43/1, 44, 45, 46/3, 46/2, 
46/1, 47, 48/2, 48/1, 51/9, 
51/8, 51/7, 51/6, 51/5, 51/4, 
51/3, 51/1, 52/6, 52/5, 52/4, 
52/3, 52/1, 54, 55/a, 55, 
57/9, 57/8, 57/7, 57/6, 57/5, 
57/13, 57/12, 57/11, 57/10, 
59/a, 61, 62, 64/a, 65, 66, 
67, 68/a, 68/4, 68/3, 68/1, 







 


71, 72, 73, 74/8, 74/7, 74/6, 
74/5, 74/3, 74/1, 77, 78/1, 
79/2, 79/1, 81/1, 82/c, 82/2, 
82/1, 83/2, 83/1, 84, 85, 86, 
88, 89/2, 89/1, 90/c, 90/a, 
91, 92, 93, 94/2, 94/1, 95/2, 
95/1, 96, 97/a, 97, 98/2, 
98/1, 101/c, 101/a, 102, 
103/2, 103/1, 104, 106, 107, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116/1, 118/1, 120, 121, 
122, 123/1, 124/1, 125/4, 
125/3, 126/a, 127/3, 127/2, 
128, 129, 130, 131/a, 132/2, 
132/1, 133, 134, 135, 136, 
137/5, 137/4, 138, 139, 140, 
141/9, 141/8, 141/7, 141/5, 
141/4, 141/2, 141/11, 
141/10, 141/1, 142, 144/2, 
144/1, 146, 147/3, 147/2, 
149/2, 149/1, 151/2, 151/1, 
152, 153/d, 153/c, 153/3, 
153/2, 153/1, 154, 156, 
157/4, 157/3, 157/1, 158/9, 
158/8, 158/7, 158/4, 159/1, 
159, 160, 161/b, 161/9, 
161/8, 161/5, 161/3, 162/d, 
162/c, 163/33, 163/32, 
163/31, 163/30, 163/3, 
163/29, 163/27, 163/25, 
163/24, 163/22, 163/21, 
163/20, 163/2, 163/19, 
163/18, 163/17, 163/16, 
163/15, 163/14, 163/13, 
163/10, 163/1, 165/a, 166/2, 
166/1, 169/6, 169/5, 169/3, 
169/1, 170/a, 170, 172/d, 
172/c, 172, 174/9, 174/4, 
174/3, 174/2, 174/13, 
174/12, 174/11, 174/10, 
176, 177, 185/6, 185/5, 
185/3, 186/c, 186/8, 186/7, 
186/6, 186/5, 186/4, 193/1, 
196/1, 197/9, 197/8, 197/6, 
197/5, 197/4, 197/3, 197/2, 
197/13, 197/12, 197/10, 
197/1, 207/a, 211/4, 211/3, 
211/2, 213/a, 213/3, 213/2, 







 


225/a, 225/9, 225/7, 225/6, 
225/4, 225/3, 225/11, 
225/10, 226/e, 226/d, 226/b, 
226/2, 226/1, 226, 228/2, 
228/1, 229/2, 229/1, 233, 
236/1, 239/1, 244/6, 244/5, 
244/3, 244/2, 244/1, 253/2, 
253/1, 255/2, 255/1, 256/9, 
256/8, 256/7, 256/2, 278/1, 
284/1, 288/1, 290/1, 291/3, 
291/2, 308, 314/1, 315/b, 
315/a, 316, 318/b, 318/a, 
319, 321/c, 321/2, 321/1, 
323/e, 323/c, 323/b, 323, 
324, 325, 326, 327, 329/2, 
329/1, 330/4, 330/3, 330/1, 
332, 334, 337, 338, 345/a, 
363/2, 378, 380, 387/5, 
387/4, 387/3, 387/1, 396/1, 
399/b, 399/a, 399, 404, 405, 
407/a, 407/9, 407/8, 407/7, 
407/5, 407/2, 407/10, 410, 
411, 412/7, 412/6, 412/5, 
412/3, 412/23, 412/22, 
412/18, 412/17, 412/16, 
412/15, 412/14, 412/12, 
412/11, 413/23, 420, 422/b, 
422/a, 426/9, 439/6, 439/5, 
439/3, 439/1, 453, 455, 457, 
461/b, 461/a, 461/6, 461/5, 
461/3, 461/2, 463/4, 484/9, 
484/8, 484/7, 484/22, 
484/21, 484/20, 484/2, 
484/19, 484/18, 484/16, 
484/15, 484/14, 484/12, 
484/11, 484/10, 508/9, 
508/8, 508/7, 508/6, 508/5, 
508/4, 508/3, 508/2, 508/11, 
508/10, 509/2, 520, 529/a, 
530/a, 535, 536/5, 536/3, 
536/2, 536/1, 537/3, 537/16, 
537/15, 539/5, 539/4, 539/3, 
540/e, 540/d, 540/c, 540/a, 
548/14, 548/12, 548/10, 
552/d, 552/a, 559/b, 559/2, 
559/1, 562, 563/8, 563/7, 
563/6, 563/5, 563/2, 564/1, 
565/1, 566, 567, 568/a, 568, 







 


569/5, 569/4, 569/3, 572, 
575, 576, 579, 580/1, 581 
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VERORDNUNG  
 


des Landkreises Görlitz  
zur Festsetzung des Trinkwasserschutzgebietes  


 
Lückendorf 


 
Reg.-Nr.: T – 5361703 


 


Auf Grund von § 51 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 46, 109 Abs. 1 Nr. 3, 110 
Abs. 1 und 121 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. 
S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert 
worden ist, erlässt der Landkreis Görlitz folgende Verordnung: 


 
§ 1 


Verordnungszweck 
 


Im Interesse der Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung wird zum Schutz des 
Grundwassers im Einzugsgebiet der Wasserfassungen für das Wasserwerk Eichgraben und das 
Wasserwerk Lückendorf das in § 3 näher umschriebene Trinkwasserschutzgebiet festgesetzt. 
Anlagenbetreiber und Begünstigte sind die Stadtwerke Zittau GmbH (Wasserwerk Eichgraben) 
sowie die SOWAG mbH (Wasserwerk Lückendorf). Die Versorgungsanlagen sind bedeutender 
sowie langfristiger Bestandteil der Grundsatzkonzeption Wasserversorgung 2030 für den Freistaat 
Sachsen. 


Das Trinkwasserschutzgebiet Lückendorf dient der Trinkwasserversorgung des Oybiner Ortsteils 
Lückendorf (Wasserwerk Lückendorf) sowie des Stadtgebietes von Zittau mit den Ortsteilen 
Eichgraben, Pethau, Drausendorf, Wittgendorf, Hirschfelde, Rosenthal, Dittelsdorf und Schlegel 
(Wasserwerk Eichgraben). 


Die Überarbeitung und Neufestsetzung des 1978 (Erstausweisung für die Fassung Z 52 „U-
Pumpe“) und 1981 (Schutzzonenerweiterung um die Fassung „Tiefbrunnen“) bestätigten 
Trinkwasserschutzgebietes „Lückendorf U-Pumpe und Tiefbrunnen“ wurde erforderlich, da dieses 
den fachlichen Bemessungsgrundsätzen wie auch den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr 
entsprach. 


Im Interesse des Allgemeinwohles ist der flächenhafte Schutz des Wassergewinnungsgebietes vor 
potentiellen Beeinträchtigungen unabdingbar, um die Güte des Grundwassers – gemessen an den 
Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) – langfristig zu sichern. 


Die Grenzen des Trinkwasserschutzgebietes wurden auf der Grundlage der Hydrogeologischen 
Gutachten der Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH 


- zur Ermittlung der Grundwasserneubildung des Trinkwasserschutzgebietes für die 
Wasserfassungen in Lückendorf vom 27.11.2017 sowie 


- zur Überarbeitung des  Trinkwasserschutzgebietes für die Wasserfassungen in Lückendorf 
vom 19.03.2019 
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durch Ermittlung der hydrogeologischen sowie grundwasserdynamischen Verhältnisse sowie in 
Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten festgelegt. 
 
Die wissenschaftlichen Bemessungskriterien richten sich dabei nach den einschlägigen Kriterien 
des DVGW-Regelwerkes, W 101 „Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete“ in seiner aktuellen 
Ausgabe. 


 
§ 2 


Gliederung des Trinkwasserschutzgebietes 
 


Das Trinkwasserschutzgebiet gliedert sich in die Fassungsbereiche (Schutzzonen I), in die engere 
Schutzzone (Schutzzone II) und in die weitere Schutzzone (Schutzzone III). 


(1) Die weitere Schutzzone III umfasst das Wassereinzugs- bzw. Grundwasserneubildungsgebiet 
für die durchschnittliche, wasserrechtlich erlaubte Brunnenfördermenge Q365 ≤ 2.250 m³/d. 


(2) Die Schutzzone II soll in Einhaltung der verordneten Verbote und Nutzungsbeschränkungen 
den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen sowie vor sonstigen 
Beeinträchtigungen gewährleisten, die aufgrund der geringen Fließdauer und -strecke zur 
Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich sind. 


(3) Die Schutzzonen I umgrenzen die unmittelbaren Grundwasserentnahmebereiche. 


 
§ 3 


Räumlicher Geltungsbereich 
 


(1) Das im Zittauer Gebirge gelegene Trinkwasserschutzgebiet Lückendorf ist territorial der 
Gemeinde Oybin zugeordnet, das oberirdische Einzugsgebiet erstreckt sich geringfügig auf 
tschechischem Staatsgebiet.  


Das gesamte Gebiet unterliegt vorrangig grünland- und forstwirtschaftlicher Nutzung, 
Siedlungsflächen machen weniger als ein Fünftel des Trinkwasserschutzgebietes aus. 


Die im Folgenden zur Beschreibung der räumlichen Ausdehnung der Schutzzonen genannten 
Straßen, Wege und Fließgewässer sind selbst nicht Bestandteile der Schutzzonen, soweit sie 
deren Begrenzung bilden.  


Den Koordinatenangaben liegt das Referenzsystem ETRS 89/UTM 33 zugrunde. 


Verwendete Abkürzungen: 


N, NNO, … 16 Himmelsrichtungen N=Nord, NNO=Nordnordost, NO=Nordost usw. 


WF  Wasserfassung 


OP Orientierungspunkt im Gelände (z.B. einzelner Baum, Schild, Grenzstein 
o.ä.) 


OL  Orientierungslinie im Gelände (z.B. Zaun, Straßenrand, Waldrand o.ä.) 


GSSG…  Grenzstein Staatsgrenze mit Nummerierung 


 


Schutzzone III 
Die innere Grenze der Schutzzone III verläuft entlang der äußeren Grenze der Schutzzone II. 
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Anfangspunkt der äußeren Grenze der Schutzzone III ist die Stelle, wo die Gabler Straße die 
Staatsgrenze zu Tschechien kreuzt. Das ist am südlichsten Punkt von Flurstück 404 
[483.483,0-5.629.820,7]. OP ist der Grenzstein der Staatsgrenze mit der Nummer 12 
(GSSG12). 


Die Grenze der Schutzzone III folgt dem Verlauf der Staatsgrenze insgesamt 1.027 m durch 
Waldflächen. Ab dem GSSG12 verläuft sie leicht ansteigend am Hang 271 m nach NW bis 
zum nördlichsten Punkt von Flurstück 404 ([483.407,2-5.630.062,1], GSSG12/10). Hier biegt 
sie nach W ab und führt 177 m steil bergauf bis zum GSSG12/15. Sie führt dann 364 m weiter 
nach NW und schwenkt in westliche Richtung. Ab GSSG12/28 beginnt auf deutscher Seite auf 
Flurstück 461/6 ein eingezäunter Laubwald-Jungbestand. Die Grenze folgt weiter 215 m der 
Staatsgrenze bis ca. 10 m vor dem GSSG12/34 und biegt hier, der Grenze von Flurstück 
461/6 folgend, nach NO ab ([482.811,0-5.630.376,7], OL Zaun am Laubwald-Jungbestand).  


Nach 112 m erreicht sie den Zufahrtsweg zu den Grundstücken Birkwiese 1 und 3, biegt hier 
nach N ab, überquert dabei den Weg und erreicht nach insgesamt 47 m die nördlichste Ecke 
von Flurstück 467/4 (östlich der Finnhütte). Dieses und Flurstück 467/12 ausschließend, 
verläuft die Grenze der Schutzzone III 93 m bergauf nach O (OL Waldrand). Die Flurstücke 
51/4 und 51/3 einschließend, verläuft sie 71 m nach NW bzw. NNO (OL Waldrand, 
Weidezaun). Die Grenze schneidet jetzt Flurstück 484/22 und verläuft ab Punkt [482.902,7-
5.630.649,7] 80 m nach NW (OL OK Hang und Waldrand). Am Punkt [482.839,7-5.630.699,2] 
trifft sie auf Flurstück 484/5. Dieses ausschließend, verläuft sie wieder entlang der 
Flurstücksgrenzen, zunächst 26 m nach N (OL Waldrand) und dann 113 m nach W (OL UK 
Geländestufe, Waldhecke). Hier biegt sie nach NNO ab (OL Wirtschaftsweg) und erreicht 
nach 57 m Flurstück 509/2 (OP einzelne Kastanie). Dieses Flurstück einschließend, verläuft 
sie über Grünland (ohne OP): 116 m nach SW ([482.628,6-5.630.713,2]) und 57 m nach NW. 
Sie erreicht hier Flurstück 520 ([482.602,0-5.630.763,3]). Dieses einschließend, verläuft sie 
104 m nach SW und 160 m nach NW (OL S- und W-Seite des Wäldchens). An der NW-Ecke 
(OP letzter Baum des Wäldchens) verläuft sie über Grünland 101 m nach NO bis Flurstück 
537/16 ([482.496,7-5.630.880,9], keine OP) und 91 m nach N bis zur S-Ecke von Flurstück 
540/d. Die Grenze verläuft 87 m nach NW, die Flurstücke 540/d und 540/a einschließend (OL 
Zaun). Die Richtung beibehaltend, überquert sie die Kammstraße (schneidet Flurstück 564/1) 
und stößt am Punkt [482.438,2-5.631.044,2] auf Flurstück 548/14. Sie folgt dessen S-Grenze 
46 m nach W (OL Waldrand, N-Seite Kammstraße) und biegt am Punkt [482.391,9-
5.631.041,8] nach NW ab (OP Wirtschafts- und Wanderweg (grüner Punkt), Bushaltestelle). 
Die Grenze folgt diesem Wirtschafts- und Wanderweg auf der O-Seite leicht bergauf durch 
einen Hohlweg und schneidet dabei Flurstück 548/14. Nach 156 m wird ein Bergrücken 
erreicht, wo ein Wirtschafts- und Wanderweg nach SW abzweigt (Punkt [482.294,2-
5.631.161,3], OP Wirtschaftsweg auf dem Kamm, Grenzstein „77,9“ zwischen den 
Gemarkungen Oybin und Lückendorf). Ab hier bildet die Schutzzone III eine gemeinsame 
Grenze mit der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Oybin – Talfassungen. 


Die Grenze folgt nach NNW dem O-Rand einer Schneise steil bergab und erreicht nach 164 m 
den Korseltweg (Punkt [482.204,2-5.631.300,4]. Sie folgt dessen O-Rand 429 m bis zu einer 
Wegegabelung am Punkt [482.523,2-5.631.566,2]. Ab hier folgt sie 165 m bergauf. Der 
befahrbare Korseltweg verengt sich hier zu einem Pfad, der durch die Mönchsfelsen 
hindurchführt und nach ca. 150 m wieder befahrbar ist. Die Grenze folgt der Wegführung und 
dann wieder dem Korseltweg. Nach 680 m trifft dieser am Punkt [482.836,0-5.632.367,2] auf 
die Straße zur Töpferbaude (asphaltierter Wirtschaftsweg), wo die Grenze den Korseltweg 
verlässt. Sie folgt der S-Seite der Straße auf 434 m nach NO bis zum Punkt [483.112,1-
5.632.657,4]. Die Grenze folgt der S-Seite des nach ONO abbiegenden Waldweges 182 m 
bergauf bis zum Punkt [483.274,3-5.632.726,2] (OP Kreuzung der Schneise mit Waldweg, 
schwer erkennbar). Die Grenze folgt ab hier dem SW-Rand der Schneise über 51 m und 
fortführend einer 129 m langen Geraden nach SO über den Felsenkamm und bergab bis zum 
Punkt  [483.399,0-5.632.594,2] unterhalb der solitären Felsen (W: Onkel und Tante, O: Ernst-
Schulze-Stein). Ab hier folgt sie dem S-Rand einer Schneise nach OSO und trifft am Punkt 
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[483.519,6-5.632.562,3] auf einen Wanderweg (grüner Punkt). Hier endet die gemeinsame 
Grenze mit der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Oybin – Talfassungen. 


Die Grenze überquert den Wanderweg (grüner Punkt) und folgt der S-Seite eines Forstweges 
210 m nach OSO. Sie kreuzt den Oberen Geldsteinweg und folgt dann 449 m dem 
Haberkornweg. Am Punkt [484.089,5-5.632.308,9] biegt die Grenze nach S ab, folgt 234 m 
dem W-Rand einer Schneise und trifft am Punkt [484.112,1-5.632.077,0] auf den Grenzweg.  
Die W-Seite des Grenzweges bildet fortan über 1455 m die Grenze der Schutzzone III, bis sie 
am Punkt [484.811,5-5.630.880,3] (OL Waldrand) auf den Parkplatz am Forsthaus Lückendorf 
trifft. Die Grenze wechselt hier auf die O-Seite des Grenzweges und verläuft an der O-Seite 
des Parkplatzes (d.h. diesen einschließend) 55 m nach S. Am Punkt [484.817,3-5.630.825,3] 
trifft sie auf den S-Rand des Flurstücks 569/4. Diesem folgt sie 35 m nach SO bis zum 
Flurstück 575 (Forsthaus) am Punkt [484.846,4-5.630.804,3]. Dabei wird das Flurstück 576 
(Gabler Straße) geschnitten. 


Die Grenze schließt dieses Flurstück 575 mit ein (OL Zaun) und trifft nach 136 m an dessen 
S-Ecke auf Flurstück 579 (Ringelshainer Weg). Die Grenze verläuft, den Ringelshainer Weg 
einschließend, 122 m nach S (OL Waldrand) und biegt am Punkt [484.849,3-5.630.614,4] 
nach SSW ab (Flurstück 579 wird geschnitten). Sie folgt ab Punkt [484.847,1-5.630.606,9] 
dem N-Rand des Bauergutweges über 675 m nach WSW. Am Punkt [484.230,6-5.630.359,4] 
biegt die Grenze nach S in den Wald ab (OP Laubbaum mit Wanderzeichen (grüner Punkt), 
Bank). Sie schneidet Flurstück 363/2 entlang des W-Randes einer Schneise. Auf den ersten 
90 m (bergauf) ist die Schneise nur durch die unterschiedlichen Bestände (O: Altbestand, W: 
Stangenholz), bergab aber deutlich erkennbar. Am Punkt [484.263,9-5.630.200,8] kreuzt sie 
den Oberen Langer Grundweg und am Punkt [484.315,8-5.629.999,0] den Niederen Langer 
Grundweg. Hier folgt sie dem W-Rand des Scheibenbornweges 63 m bergauf nach S bis zum 
Punkt [484.332,6-5.629.936,6]. Ab hier folgt die Grenze erneut dem W-Rand einer Schneise 
und erreicht nach 96 m die Staatsgrenze am Punkt [484.357,3-5.629.843,1] (OP 5 m westlich 
GSSG10/16). 


Die Grenze der Schutzzone III folgt der Staatsgrenze insgesamt 924 m nach W durch 
Waldflächen bis zur Gabler Straße. Ab GSSG10/16 führt sie 270 m bis zur ersten Annährung 
des Niederen Langer Grundweges (OP GSSG10/24), bis zur zweiten Annäherung 381 m (OP 
GSSG10/32, Abzweig Wanderweg zum Sommerberg). Die Grenze schwenkt nach SW und 
quert nach 125 m bergab das Niederauwasser (OP GSSG10/37 am linken Ufer). Nach 54 m 
bergan wird die S-Ecke von Flurstück 399 erreicht (OP GSSG10/39). Ab hier führt sie 94 m 
nach NW, erreicht die Gabler Straße (OP GSSG11) und führt über diese zum Anfangspunkt 
(GSSG12) zurück. 


 


Schutzzone II 
Die inneren Grenzen der Schutzzone II verlaufen entlang der Grenzen der Schutzzonen I. 


Der Anfangspunkt der äußeren Grenze der Schutzzone II liegt in der Flucht des NO-Giebels 
vom Haupthaus Grund 2c an der Grenze von Flurstück 407/7 [483.524,2-5.630.107,7] (OP 
Mast Straßenbeleuchtung). Von hier verläuft sie in Flucht dieses Giebels nach NW bis zur 
Grenze von Flurstück 407/7 [483.509,4-5.630.141,1] und folgt dieser 8 m nach NO [483.514,1-
5.630.147,1] (OP O-Ecke grüner Bungalow). Sie folgt der Grenze von Flurstück 407/8 13 m 
nach NW und wechselt dann auf die andere Wegseite [483.500,7-5.630.157,9]. Sie folgt der 
Grenze von Flurstück 412/21 54 m nach NW (OP rechter Wegrand und Zaun) und biegt, der 
Flurstücksgrenze folgend, nach NNO ab [483.454,0-5.630.186,0] (OP Zaunende). Sie folgt 63 
m der Grenze von Flurstück 412/3 (Hecke) und 35 m nach NW (Zaun). Ab Punkt [483.452,9-
5.630.269,6] (Zaun-Ecke) folgt sie der Grenze von Flurstück 412/9 55 m nach NNO 
[483.480,7-5.630.317,5]. OP ist zunächst eine Hecke, die sich dann aber im Wald verliert. Von 
hier verläuft die Grenze in einer Geraden 42 m nach ONO bis zu dem Bungalow in Flurstück 
36, Hangoberkante der Terrasse auf der O-Seite [483.519,6-5.630.334,1]. Von hier verläuft sie 
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in einer Geraden 71 m nach O durch den Wald bis zu Gabler Straße am Punkt [483.590,4-
5.630.344,2] (Zaun, keine OP). 


In Höhe der Luthereiche am Evangelischen Freizeitheim (Flurstück 33/5) quert die Grenze die 
Gabler Straße rechtwinklig und folgt 33 m über die Luthereiche bis auf das linke Ufer des 
Niederauwassers [483.616,2-5.630.329,7]. Diesem folgt sie 32 m bachaufwärts bis zu einer 
kleinen Brücke (S-Seite) [483.641,9-5.630.348,7]. Sie biegt nach SO ab und verläuft in einer 
Geraden 77 m steil hangaufwärts bis zur W-Ecke eines gemauerten Stallgebäudes 
[483.694,9-5.630.293,1]. Die Richtung beibehaltend, verläuft sie 55 m weiter hangaufwärts bis 
zur W-Ecke von Flurstück 387/1 [483.590,4-5.630.344,2] (OP Blaufichten, kleines Haus). Sie 
folgt der Flurstücksgrenze 38 m nach SW bis zur Hangoberkante am Punkt [483.705,0-
5.630.218,7]. Sie führt in gerader Linie 54 m hangabwärts auf die O-Seite eines kleinen 
Wäldchens zu [483.692,2-5.630.166,6] und an dieser entlang 40 m über Grünfläche bis zum 
gegenüberliegenden Waldrand [483.679,4-5.630.129,3] (OP einzelne Eiche inmitten der 
Fichten). Die Grenze verläuft am Waldrand entlang 40 m nach W bis zu einer Waldecke 
[483.639,9-5.630.135,8], wo sie wieder auf Flurstücksgrenzen trifft. Sie folgt diesen im Wald: 
von Flurstück 33/6 23 m nach SSW bis Punkt [483.634,9-5.630.113,7] und von Flurstück 
396/2 81 m nach SW bis Punkt [483.568,1-5.630.068,6]. OL ist hier die Unterkante einer 
kleinen Felsstufe, deren Höhe bis auf ca. 1 m zunimmt. Ab diesem Punkt folgt sie der SW-
Grenze von Flurstück 396/2 51 m bergab bis zur Gabler Straße, überquert diese im rechten 
Winkel und führt zurück zum Anfangspunkt. 


Schutzzonen I 
Die räumliche Ausdehnung der Schutzzonen I beträgt jeweils 10 m um den jeweiligen 
Versorgungsbrunnen, mit Ausnahme der Gabler Straße (Flurstück 567).  


Lage der Brunnen (Referenzsystem ETRS 89/UTM 33): 
 


Brunnenbezeichnung 
 


Ostwert 
 


Nordwert 


Br. 1/76 (Br. 1)1 483.577 5.630.199 


Br. 501/90 (Br. 2)1 483.584 5.630.242 


Br. 1/48 (Br. 3)2 483.563 5.630.149 
1 Betrieb durch Stadtwerke Zittau GmbH 
2 Betrieb durch SOWAG mbH 


(2) Die Schutzzonen I, II und III umfassen die Flurstücke gemäß Flurstücksliste (Anlage 1), 
welche Bestandteil dieser Verordnung ist. 


(3) Die genauen Grenzen des Trinkwasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen ergeben sich 
aus der Karte 1 : 4.000 (Anlage 2), welche Bestandteil dieser Verordnung ist. Dieser Karte 
sind ebenso die vom räumlichen Geltungsbereich des Trinkwasserschutzgebietes bzw. seiner 
einzelnen Schutzzonen betroffenen Flurstücke zu entnehmen.  


(4) Veränderungen der Topographie sowie von Flurstücksgrenzen oder –bezeichnungen 
berühren den räumlichen Geltungsbereich der Schutzzonen nicht. 


(5) Der Verordnungstext, die Flurstücksliste (Anlage 1) sowie die Trinkwasserschutzgebietskarte 
(Anlage 2) sind bei der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz, Georgewitzer Str. 
52 in 02708 Löbau während der Sprechzeiten zur kostenlosen Einsicht durch Jedermann 
niedergelegt. Der Verordnungstext, die Flurstücksliste und die Trinkwasserschutzgebietskarte 
können auch bei der Gemeindeverwaltung Oybin, Freiligrathstr. 8 in 02797 Kurort Oybin 
während der Sprechzeiten eingesehen werden. 


 
§ 4 


Verbote und Nutzungsbeschränkungen in der Schutzzone III (weitere Schutzzone) 
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Die Schutzzone III umfasst die im unterirdischen Einzugsgebiet erforderliche 
Grundwasserneubildungsfläche und soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, 
insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven 
Verunreinigungen, gewährleisten. 


In der Schutzzone III sind verboten 


1. das Düngen mit Gülle, Jauche, Geflügelkot, Festmist, Silagesickersaft, Gärresten, 
Wirtschaftsdüngern aus pflanzlichen Stoffen, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten, 
Pflanzenhilfsmitteln, gütegesicherten Grünabfall- und Bioabfallkomposten und Abfällen 
aus der Herstellung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder sonstigen 
Düngemitteln mit im Sinne der Düngeverordnung (DüV) in ihrer jeweils gültigen Fassung 
wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff oder Phosphat, 


a)  wenn die Düngung nicht im Sinne der DüV in betriebsspezifisch analysierten zeit- 
und bedarfsgerechten Gaben und nicht durch Geräte, die den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen, erfolgt, 


b) wenn die Nährstoffzufuhr aus organischen Düngern tierischer oder pflanzlicher 
Herkunft, ohne Stall- und Lagerungsverluste, auf landwirtschaftlichen oder 
erwerbsgärtnerischen Nutzflächen bei Ackerland mehr als 135 Kilogramm 
Gesamtstickstoff je Hektar pro Düngejahr und bei Grünland mehr als 170 
Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar pro Düngejahr beträgt, 


c)  wenn keine schlagbezogenen Aufzeichnungen über die Zu- und Abfuhr von 
Stickstoff und Phosphat erstellt und mindestens sieben Jahre lang nach Ablauf des 
Düngejahres aufbewahrt werden, 


d) auf abgeerntetem Ackerland, wenn nicht unmittelbar Folgekulturen einschließlich 
Zwischenfrüchte angebaut werden,  


e)  auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen vom 1. Oktober 
bis 15. Februar,  


f)  auf landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen bei Verwendung 
von Gülle, Jauche, sonstigen flüssigen organischen oder organisch-mineralischen 
Düngemitteln, einschließlich Gärresten vom 15. September bis 1. März, 


g)  auf Brachland oder stillgelegten Flächen oder 


h) auf wassergesättigten, oberflächlich oder in der Tiefe gefrorenen oder 
schneebedeckten Böden, 


2. das Lagern oder Ausbringen von Fäkalschlamm oder Klärschlämmen aller Art 
einschließlich in Biogasanlagen behandelte Klärschlämme, Abfällen aus der Herstellung 
und Verarbeitung nichtlandwirtschaftlicher Erzeugnisse und von nicht gütegesicherten 
Grünabfall- und Bioabfallkomposten, ausgenommen die Kompostierung von aus dem 
eigenen Haushalt oder Garten stammenden Pflanzenabfällen und deren Ausbringung im 
Garten, 


3. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Dunglagerstätten, ausgenommen befestigte 
Dunglagerstätten mit Sickerwasserfassung und dichtem Jauchebehälter, der über eine 
Leckageerkennungseinrichtung verfügt, 


4. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Erdbecken zur Lagerung von Gülle, Jauche 
oder Silagesickersäften, 


5. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder 
Verwerten von Gülle, Jauche, Silagesickersaft, Gärresten und flüssigem Kompost, 
ausgenommen Anlagen mit Leckageerkennungseinrichtung und Sammeleinrichtung, 
wenn der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz 
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a) vor Inbetriebnahme, 


b) bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung sowie 


c) wiederkehrend aller fünf Jahre  


ein durch ein fachkundiges Unternehmen geführter Nachweis über die Dichtheit der 
Sammeleinrichtungen vorgelegt wird, 


6. das Lagern von organischen oder mineralischen Düngemitteln auf 
flüssigkeitsdurchlässigen Flächen, ausgenommen das Lagern von aus dem eigenen 
Haushalt oder Garten stammenden Pflanzenabfällen 


7. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von ortsfesten Anlagen für die Silierung von 
Pflanzen oder die Lagerung von Silage, ausgenommen 


a) Anlagen mit dichtem Silagesickersaft-Sammelbehälter, der über eine 
Leckageerkennungseinrichtung verfügt, und 


b)  Anlagen mit Ableitung in Jauche- oder Güllebehälter,  


wenn der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz vor Inbetriebnahme, bei 
bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung, sowie 
wiederkehrend aller fünf Jahre ein durch eine Sachverständigenorganisation nach § 52 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
geführter Nachweis über die Dichtheit der Behälter und Leitungen vorgelegt wird, 


8. die Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage außerhalb ortsfester Anlagen nach § 
4 Nr. 7, ausgenommen Ballensilage im Wickelverfahren, 


9. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zur erwerbsmäßigen Tierhaltung, wenn die 
ordnungsgemäße Lagerung und Ausbringung der anfallenden Dungstoffe entsprechend 
dieser Verordnung nicht gewährleistet ist und eine Gewässerverunreinigung durch 
Schutzvorkehrungen nicht ausgeschlossen werden kann, 


10. die Haltung von Nutztieren im Freien, wenn die Ernährung der Tiere nicht im 
Wesentlichen aus der jeweils beweideten Grünlandfläche erfolgt oder wenn die 
Grasnarbe flächig verletzt wird, ausgenommen Kahlstellen im engen Bereich um Tränken 
und Tore sowie witterungsbedingt kleinflächige Trittschäden, 


11. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln oder von Biozidprodukten,  


a) wenn die Pflanzenschutzmittel nicht für Trinkwasserschutzgebiete zugelassen sind, 


b) wenn die Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen nicht eingehalten werden, 


c) wenn der Einsatz nicht durch Anwendung der allgemeinen Grundsätze des 
integrierten Pflanzenschutzes nach Richtlinie 2009/128/EG, Anhang III – und in 
entsprechender Weise der Einsatz von Biozidprodukten – auf das notwendige Maß 
beschränkt wird,  


d) wenn über den Einsatz keine flächenbezogenen Aufzeichnungen nach dem 
Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) – und in entsprechender Weise für Biozidprodukte 
– geführt und mindestens sieben Jahre lang nach dem Einsatz aufbewahrt werden, 


e) in einem Abstand von weniger als 10 Metern zu oberirdischen Gewässern, 


f) zur Bodenentseuchung und 


g) auf Dauergrünland und Grünlandbrachen, 


12. die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahrzeugen, 


13. die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen, wenn die 
Beregnungshöhe 20 Millimeter pro Tag oder 60 Millimeter pro Woche überschreitet, 







                                    
                                   


 


8 
 


14. das Errichten oder Erweitern von Gartenbaubetrieben oder Kleingartenanlagen, 
ausgenommen Gartenbaubetriebe, die in geschlossenen Systemen produzieren, 


15. die Erstanlage oder Erweiterung von Baumschulen, forstlichen Pflanzgärten ab einer 
Fläche von 1.000 Quadratmetern, Weihnachtsbaumkulturen sowie von gewerblichem 
Wein-, Hopfen-, Gemüse-, Obst- oder Zierpflanzenanbau, ausgenommen Gemüse- und 
Zierpflanzenanbau unter Glas in geschlossenen Systemen und Containerproduktion von 
Baumschulprodukten auf versiegelten Flächen, 


16. der Umbruch von Dauergrünland oder von Grünlandbrachen,  


17. der Umbruch von Dauerbrachen in der Zeit vom 1. Juli bis 1. März, ausgenommen bei 
nachfolgendem Anbau von Winterraps, 


18. das Anlegen von Schwarzbrache, 


19. Erstaufforstungen mit Nadelbaumarten in Reinkultur oder mit Robinien,  


20. die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart, 


21. Holzentnahmemaßnahmen, die eine gleichmäßig verteilte Überschirmung von weniger als 
60 Prozent des Waldbodens oder Freiflächen größer als 1.000 Quadratmeter erzeugen, 
ausgenommen Schirm-, Femel- und Saumschläge, 


22. das Einrichten oder Erweitern von Holzlagerplätzen über 100 Raummeter, die länger als 
ein Jahr oder unter Einsatz von Nassholzkonservierung betrieben werden, 


23. Erdaufschlüsse im Sinne des § 49 Abs. 1 des WHG, selbst wenn Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, ausgenommen das Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen, das 
Errichten von Grundwassermessstellen sowie Bauvorhaben, bei denen keine wesentliche 
Minderung der Grundwasserdeckschichten erfolgt, 


24. das Errichten, Erweitern oder Erneuern von 


a)  Bohrungen oder 


b)  Brunnen,  


ausgenommen das Erneuern von Brunnen für Grundwasserentnahmen, für die bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung eine rechtskräftige wasserrechtliche 
Erlaubnis oder Bewilligung erteilt wurde, 


25. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme, ausgenommen 
Flachkollektoren, bei denen als Betriebsmittel ausschließlich nicht wassergefährdende 
Stoffe eingesetzt werden, 


26. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 
ausgenommen doppelwandige Anlagen mit Leckanzeigegerät und ausgenommen 
Anlagen, die mit einem Auffangraum ausgerüstet sind, der das maximal in der Anlage 
vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann, und soweit 


 a)  in unterirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 1 das für 
die Anlage maßgebende Volumen von 1 000 Kubikmetern beziehungsweise bei 
festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungsklasse 1 die für die Anlage 
maßgebende Masse von 1 000 Tonnen,  


 b)  in oberirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 2 das für 
die Anlage maßgebende Volumen von 100 Kubikmetern beziehungsweise bei 
festen oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungsklasse 2 die für die Anlage 
maßgebende Masse von 100 Tonnen,  


 c)  in unterirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 2 das für 
die Anlage maßgebende Volumen von 10 Kubikmetern beziehungsweise bei festen 
oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungsklasse 2 die für die Anlage 
maßgebende Masse von 10 Tonnen,  







                                    
                                   


 


9 
 


 d)  in oberirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 3 das für 
die Anlage maßgebende Volumen von 10 Kubikmetern beziehungsweise bei festen 
oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungsklasse 3 die für die Anlage 
maßgebende Masse von 10 Tonnen,  


 e)  in unterirdischen Anlagen für flüssige Stoffe der Wassergefährdungsklasse 3 das für 
die Anlage maßgebende Volumen von 1 Kubikmeter beziehungsweise bei festen 
oder gasförmigen Stoffen der Wassergefährdungsklasse 3 die für die Anlage 
maßgebende Masse von 1 Tonne  


 nicht überschritten wird, wenn diese Anlagen nicht dem Verbot nach § 4 Nr. 29 
unterliegen, 


27. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Abs. 3 des WHG 
außerhalb von zugelassenen Anlagen nach § 4 Nr. 26, ausgenommen 


a) der Umgang mit Jauche, Gülle, Silagesickersaft sowie Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln im Rahmen ordnungsgemäßer Landwirtschaft entsprechend 
dieser Verordnung sowie 


b) der Umgang mit haushaltsüblichen Kleinstmengen, 


28. das Errichten oder Erweitern von Rohrleitungsanlagen für wassergefährdende Stoffe, 
ausgenommen Rohrleitungsanlagen im Sinne des § 62 Abs. 1 Satz 2  des WHG, 


29. das Errichten oder Erweitern von Tankstellen, auf denen mit wassergefährdenden 
Treibstoffen umgegangen wird, 


30. das Lagern oder Behandeln von Schrott, Altgeräten und defekten Gegenständen, auch 
solche, welche nicht Abfall im engeren Sinne entsprechen, außerhalb von 
flüssigkeitsundurchlässigen und überdachten Flächen, 


31. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Anlagen zur behälterlosen Lagerung oder 
Ablagerung von Stoffen im Untergrund, 


32. das Lagern, Ablagern, Umschlagen, Behandeln oder Verwerten von Abfall oder tierischen 
Nebenprodukten aus der Nahrungs-/Futtermittelproduktion oder der 
Tierkörperverwertung, ausgenommen 


a) die vorübergehende Lagerung in dichten Behältern,  


b) die ordnungsgemäße kurzzeitige Bereitstellung von im Trinkwasserschutzgebiet 
angefallenem Abfall zum Abtransport durch den Entsorgungspflichtigen sowie 


c) die Kompostierung von aus dem eigenen Haushalt oder Garten stammenden 
Pflanzenabfällen, 


33. das Verwenden von Baustoffen, Böden oder anderen Materialien, die auslaug- und 
auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten, im Zuge von Bau- und 
Unterhaltungsmaßnahmen, zum Beispiel im Straßen-, Wege- und Landschaftsbau, 


34. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Umgang mit radioaktiven Stoffe im Sinne 
des Atomgesetzes (AtG) in seiner jeweils gültigen Fassung, ausgenommen für 
medizinische Anwendungen sowie für Mess-, Prüf- und Regeltechnik, 


35. das Errichten oder Erweitern von Kraftwerken oder Heizwerken, die der 
Genehmigungspflicht nach Bundesimmissionsschutzrecht unterliegen, ausgenommen mit 
Gas, Sonnenenergie, Windkraft oder Holz betriebene Anlagen, 


36. das Errichten oder Erweitern von Biogasanlagen, 


37. das Errichten oder Erweitern von Abwasserbehandlungsanlagen, ausgenommen 
Abwasservorbehandlungsanlagen wie Fett-, Leichtflüssigkeits- oder Amalgamabscheider, 


38. das Errichten oder Erweitern von Abwassersammelgruben, ausgenommen 







                                    
                                   


 


10 
 


a)  Anlagen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Institutes für 
Bautechnik und 


b)  monolithische Sammelgruben aus Beton, die den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen, 


39. das Betreiben von Abwassersammelgruben, wenn der unteren Wasserbehörde des 
Landratsamtes Görlitz nicht  


a)  vor Inbetriebnahme,  


b)  bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung sowie  


c)  wiederkehrend aller fünf Jahre  


ein durch ein fachkundiges Unternehmen geführter Nachweis über die Dichtheit der 
Abwassersammelgrube vorgelegt wird, 


40. das Einleiten oder Versickern von Abwasser – mit Ausnahme von 
Niederschlagswasserabflüssen gering belasteter Herkunftsflächen – in 
Oberflächengewässer oder in das Grundwasser, 


41. das Versickern von Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des WHG 
in den Untergrund oder in das Grundwasser, ausgenommen  


a) das breitflächige Versickern von Niederschlagswasserabflüssen von gering 
belasteten Herkunftsflächen über die belebte Bodenzone einer ausreichend 
mächtigen und bewachsenen Oberbodenschicht oder  


b) mit wasserrechtlicher Erlaubnis,  


sofern die Versickerung außerhalb von Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder Flächen 
mit schädlichen Bodenveränderungen erfolgt, 


42. das Anwenden von Auftaumitteln auf Straßen, Wegen oder sonstigen Verkehrsflächen, 
ausgenommen auf Staats- und Kreisstraßen sowie bei Extremwetterlagen wie Eisregen, 


43. das Errichten oder der Um- oder Ausbau von Straßen, wenn hierbei nicht die Richtlinien 
für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung eingehalten werden, 


44. das Einrichten, Erweitern oder Betreiben von Sportanlagen, öffentlichen Freibädern, 
Camping- oder Zeltplätzen, ausgenommen Einrichtungen mit einer dieser Verordnung 
entsprechenden Abfall- und Abwasserentsorgung,  


45. das Durchführen von Veranstaltungen, wenn die verkehrstechnische Erschließung sowie 
eine dieser Verordnung entsprechende Abfall- und Abwasserentsorgung nicht 
gewährleistet sind, 


46. das Durchführen von Motorsportveranstaltungen, 
47. das Errichten oder Erweitern von Motorsportanlagen, 


48. das Errichten oder Erweitern von Schießständen oder Schießplätzen für Feuerwaffen, 
ausgenommen Schießstände in geschlossenen Räumen,  


49. das Errichten oder Erweitern von Golfanlagen, 


50. die Anlage von Friedhöfen und Friedwäldern, 
51. das Errichten oder Erweitern von Flugplätzen im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 des 


Luftverkehrsgesetzes (LuftVG), 


52. das Errichten oder Erweitern von militärischen Anlagen, Standort- oder 
Truppenübungsplätzen, 
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53. das Durchführen von militärischen Übungen, ausgenommen das Durchfahren auf 
klassifizierten Straßen, 


54. Bergbau einschließlich die Aufsuchung oder Gewinnung von Erdöl oder Erdgas, 


55. das Durchführen von Sprengungen, 


56. die Darstellung oder Festsetzung von Bauflächen oder Baugebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung, sofern das gesammelte Abwasser – mit Ausnahme von 
Niederschlagswasserabflüssen gering belasteter Herkunftsflächen – nicht vollständig und 
sicher aus dem Trinkwasserschutzgebiet herausgeleitet sowie die 
Grundwasserneubildung nachteilig beeinträchtigt wird, 


57. die Ausweisung oder Erweiterung von Industriegebieten, 


58. das Herstellen von oberirdischen Gewässern, ausgenommen Teiche ohne künstliche 
Abdichtung. 


 


§ 5 
Verbote und Nutzungsbeschränkungen in der Schutzzone II (engere Schutzzone) 


 
Die Schutzzone II soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen und 
sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die von verschiedenen Tätigkeiten, Nutzungen und 
Einrichtungen ausgehen und auf Grund ihrer Nähe zur Wasserfassung besonders gefährlich sind. 


In der Schutzzone II gelten die Verbote und Nutzungsbeschränkungen der Schutzzone III, sofern 
die in diesem § 5 genannten Verbote und Nutzungsbeschränkungen nicht darüber hinausgehende 
Regelungen treffen. 


In der Schutzzone II sind verboten 


1. das Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten, Wirtschaftsdüngern aus pflanzlichen 
Stoffen, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten, Pflanzenhilfsmitteln, gütegesicherten 
Grünabfall- oder Bioabfallkomposten, Abfällen aus der Herstellung oder Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder sonstigen organischen Düngern sowie die 
Anwendung von Silagesickersaft, 


2. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Dunglagerstätten, 


3. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder 
Verwerten von Gülle, Jauche, Silagesickersaft, Gärresten und flüssigem Kompost, 


4. die Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage, 


5. die Freilandtierhaltung, ausgenommen Kleintierhaltung für die Eigenversorgung, sofern 
diese bereits bei Inkrafttreten dieser Verordnung ausgeübt wurde, 


6. die Beweidung, 


7. die Anwendung von Biozidprodukten oder von Pflanzenschutzmitteln  


8. die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen, 


9. das Errichten, Erweitern oder Erneuern von Dränungen oder Entwässerungsgräben, 


10. der Einsatz von forstwirtschaftlichen Kraftfahrzeugen abseits von Straßen, Wegen oder 
forstwirtschaftlichen Rückegassen, 


11. das Vergraben, Lagern oder Ablagern von Tierkörpern oder Teilen davon, 


12. das Errichten oder Betreiben von Wildfütterungen, Kirrungen oder Luderplätzen, 


13. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, 
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14. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen mit haushaltsüblichen 
Kleinstmengen sowie das Befüllen von Heizölverbraucheranlagen, 


15. das Befahren mit Fahrzeugen mit mehr als 20 l wassergefährdender Ladung, 
ausgenommen mit Ausnahmegenehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde, 


16. der Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes (AtG) in seiner jeweils 
gültigen Fassung, 


17. das Errichten oder Erweitern von Abwasserkanälen oder -leitungen, ausgenommen 
Anlagen, die zur Entsorgung vorhandener Bebauung innerhalb der Schutzzone II dienen, 


18. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Abwassersammelgruben, 


19. das Errichten oder Verwenden von Trockentoiletten oder Chemietoiletten, 


20. das Versickern von Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des WHG 
in den Untergrund oder in das Grundwasser, ausgenommen das breitflächige Versickern 
von Niederschlagswasserabflüssen von gering belasteten Herkunftsflächen über die 
belebte Bodenzone einer ausreichend mächtigen und bewachsenen Oberbodenschicht, 


21. das Errichten oder der Um- oder Ausbau von Straßen, Wegen oder sonstigen 
Verkehrsflächen, ausgenommen   


a) Baumaßnahmen an vorhandenen Straßen zur Anpassung an den Stand der 
Technik und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit unter Einhaltung der 
Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten 
(RiStWag) in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie 


b) der Um- und Ausbau von Geh- oder Radwegen mit breitflächiger Versickerung der 
Niederschlagswasserabflüsse über die belebte Bodenzone einer mindestens 20 
Zentimeter mächtigen und bewachsenen Oberbodenschicht, 


22. das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Sportanlagen, öffentlichen Freibädern oder 
Zeltplätzen sowie Camping aller Art, 


23. das Durchführen von Veranstaltungen mit stationären Anlagen, 


24. das Errichten oder Erweitern von Baustelleneinrichtungen oder Baustofflagern, 


25. das Durchführen von Bohrungen, ausgenommen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 
für das Grundwasser unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen zum 
Grundwasserschutz, 


26. das Errichten oder Erweitern von baulichen Anlagen. 


 
§ 6 


Verbote und Nutzungsbeschränkungen in den Schutzzonen I (Fassungszonen) 
 


Das Betreten der Schutzzonen I ist nur solchen Personen gestattet, die im Interesse der 
öffentlichen Wasserversorgung durch die Anlagenbetreiber (siehe § 1) handeln oder mit örtlichen 
Überwachungsaufgaben betraut sind. Erlaubt sind nur solche Handlungen, die dem 
ordnungsgemäßen Betrieb, der Wartung oder Unterhaltung des Wasserwerkes und seiner 
Wassergewinnungsanlagen, der behördlichen Überwachung, der Wasserversorgung und der 
Ausübung der Gewässeraufsicht dienen. 


In den Fassungszonen gelten die Verbote und Nutzungsbeschränkungen der Schutzzonen III und 
II, sofern die in diesem § 6 genannten Verbote und Nutzungsbeschränkungen nicht darüber 
hinausgehende Regelungen treffen.  


In den Schutzzonen I sind verboten 
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1. jegliche Verletzung der Bodenzone, 


2. jegliche Nutzungen, ausgenommen die Mähnutzung von Grünland und forstwirtschaftliche 
Nutzung ohne Düngung und ohne Anwendung von Pflanzenschutz- und 
Pflanzenstärkungsmitteln sowie bei Verzicht auf Kahlschlag und Wurzelstockbeseitigung 
und bei Einsatz bodenschonender Forsttechnik. Das Mähgut ist zeitnah nach dem Schnitt 
abzutransportieren, Holz- und Geästablagerungen sind unzulässig. 


 
§ 7 


Duldungspflichten 
 


(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Trinkwasser-
schutzgebietes haben zu dulden, dass Bedienstete und mit Berechtigungsausweis versehene 
Beauftragte insbesondere der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz, des 
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie der 
Anlagenbetreiber zum Zweck der Überwachung und Probenahme von Wasser und Boden und 
zur Kontrolle der Verbote und Nutzungsbeschränkungen die Grundstücke betreten.  


(2) Vor Betreten der Grundstücke oder Anlagen nach Abs. 1 ist der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte rechtzeitig zu benachrichtigen. Die Bediensteten haben sich mit 
Dienstausweis auszuweisen. 


(3) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben zu dulden, dass die Fassungszonen 
(Schutzzonen I) eingefriedet werden (siehe § 13), Hinweisschilder zur Kennzeichnung des 
Trinkwasserschutzgebietes aufgestellt oder angebracht und Anlagen (Pegel) zur 
Überwachung von Grund- und Oberflächenwasser eingerichtet werden.  


 
§ 8 


Handlungspflichten der Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
 


Die Nutzungsberechtigten von Grundstücken des Trinkwasserschutzgebietes haben bei Unfällen 
mit wassergefährdenden Stoffen auf den Grundstücken oder im Zusammenhang mit der 
Bewirtschaftung der Grundstücke unverzüglich die Ortspolizeibehörde sowie die untere 
Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz zu informieren. 


 
§ 9 


Befreiungen 
 


(1)  Auf Antrag kann die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz eine Befreiung von den 
Verboten und Nutzungsbeschränkungen der §§ 4 bis 6 erteilen, wenn  


1. eine Verunreinigung des Gewässers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften nicht zu besorgen ist, beziehungsweise durch anderweitige 
Schutzvorkehrungen diese sicher und auf Dauer verhindert werden kann und Gründe des 
Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern oder  


2. ein berechtigtes Interesse an der Abweichung besteht und durch anderweitige 
Schutzvorkehrungen eine Verunreinigung des Gewässers oder eine sonstige nachteilige 
Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist oder  


3. die sofortige Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte 
führen würde und für eine Übergangszeit die Abweichung keine Verunreinigung des 
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Gewässers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften erwarten 
lässt. 


(2)  Die Befreiung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet werden. Sie kann 
zurückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren 
Einschränkungen unterworfen werden, um das Gewässer vor nachteiligen Veränderungen 
seiner Eigenschaften zu schützen, die bei der Erteilung der Befreiung nicht bekannt waren. 


(3)  Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen der §§ 4 bis 6 gelten nicht für Maßnahmen der 
Wasserversorgungsunternehmen, die der Wassergewinnung oder Wasserversorgung dienen. 
Solche Maßnahmen sind der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz rechtzeitig 
vor der Durchführung anzuzeigen. 


(4)  Im Falle des Widerrufs einer erteilten Befreiung kann die untere Wasserbehörde des 
Landratsamtes Görlitz vom Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten verlangen, 
dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der öffentlichen Wasserversorgung, erfordert. 


 
§ 10 


Bestehende Anlagen 
 


(1)  Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen der §§ 4 und 5 gelten nicht für den Betrieb von 
Anlagen, soweit sie vor Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig zugelassen, errichtet oder 
betrieben wurden. Die Eigentümer und Betreiber von Anlagen sind verpflichtet, das Bestehen 
solcher Anlagen der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz binnen sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung anzuzeigen. 


(2)  Die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz kann bei Anlagen im Sinne von Abs. 1 
Satz 1, bestehenden Gebäuden und sonstigen Einrichtungen nachträgliche 
Schutzvorkehrungen anordnen, die eine Besorgnis der Gewässerverunreinigung ausschließen 
und den Schutz der Wasserressourcen gewährleisten. 


 
§ 11 


Ordnungswidrigkeiten 
 


(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 122 Abs. 1 Nr. 23 des SächsWG handelt, wer  


1. einem Verbot oder einer Nutzungsbeschränkung nach §§ 4 bis 6 zuwiderhandelt,  


2. Handlungen oder Maßnahmen nach § 7 nicht duldet,  


3. eine im Zusammenhang mit einer Befreiung nach § 9 Abs. 2 erlassene Nebenbestimmung 
nicht befolgt oder 


4. eine Anzeige nach § 10 Abs. 1 Satz 2 nicht oder nicht rechtzeitig erstattet oder einer 
Anordnung nach § 10 Abs. 2 zuwiderhandelt. 


(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet 
werden. 


 
§ 12 


Entschädigungen und Ausgleichszahlungen 
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(1)  Über Entschädigungen gemäß § 52 Abs. 4 des WHG i. V. m. § 96 des WHG und §§ 102 ff. 
des SächsWG wird auf Grund der jeweils gültigen Landesregelung entschieden. 


(2)  Ausgleichsleistungen nach § 52 Abs. 5 des WHG für wirtschaftliche Nachteile der Land- und 
Forstwirtschaft im Trinkwasserschutzgebiet regelt das SächsWG. Ausgleichspflichtig sind die 
Begünstigten des Trinkwasserschutzgebietes. 


 
§ 13 


Sicherung und Kennzeichnung des Trinkwasserschutzgebietes 
 


(1) Das Straßenverkehrsamt des Landratsamtes Görlitz ordnet bei Notwendigkeit entsprechend 
der verkehrsbehördlichen Grundsätze zur Sicherung des Trinkwasserschutzgebietes und 
Kennzeichnung seiner Grenzen in Abstimmung mit den Anlagenbetreibern sowie der unteren 
Wasserbehörde des Landratsamtes Görlitz das Anbringen von geeigneten Verkehrszeichen 
an. 


(2) Die Schutzzonen I sind von den Anlagenbetreibern durch Einzäunung zu sichern.  


 
§ 14 


Ersatzverkündung der Karten des Geltungsbereiches 
 


Vor dem Inkrafttreten werden die Flurstücksliste (Anlage 1) sowie die 
Trinkwasserschutzgebietskarte (Anlage 2) zusammen mit dem Wortlaut dieser Verordnung nach 
der Bekanntmachung des Verordnungstextes im Amtsblatt des Landkreises Görlitz beim 
Landratsamt des Landkreises Görlitz, Umweltamt, untere Wasserbehörde in 02708 Löbau, 
Georgewitzer Str. 52, Zimmer 2004 für die Dauer von zwei Wochen während der Sprechzeiten zur 
kostenlosen Einsicht durch Jedermann niedergelegt. 


 
§ 15 


Inkrafttreten / Erlöschen 
 


(1)  Diese Verordnung tritt an dem Tage in Kraft, der auf das Ende der zweiwöchigen 
Auslegungsfrist der Ersatzverkündung nach § 14 folgt. 


(2)  Gleichzeitig tritt der Kreistagsbeschluß des Kreises Zittau vom 06.07.1978 zur Bestätigung der 
Trinkwasserschutzzonen für die Fassung Z 52 (U-Pumpe) sowie der Kreistagsbeschluß Nr. 
35/81-16 des Kreises Zittau vom 17.12.1981 zur Bestätigung der Trinkwasserschutzzonen für 
die Fassung Tiefbrunnen außer Kraft. Alle in diesem Zusammenhang bestehenden Verbote 
und Nutzungsbeschränkungen werden  aufgehoben. 
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Anlagen 
Anlage 1 - Flurstücksliste 


Anlage 2 - Trinkwasserschutzgebietskarte 


 





